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1. Entschädigungsansprüche wegen nutzlos 
aufgewendeter Urlaubszeit für Mitreisende   

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit seinem Urteil vom 26.5.2010 
entschieden, unter welchen Voraussetzungen ein Reisender Ansprü-
che auf eine angemessene Entschädigung wegen nutzlos aufgewen-
deter Urlaubszeit wirksam auch für Mitreisende geltend machen 
kann, für die er die Reise im eigenen Namen mitgebucht hat. 

In einem Fall aus der Praxis buchte ein Ehemann für sich und seine 
Ehefrau eine Donaukreuzfahrt in der Zeit von Ende Mai bis Anfang 
Juni zum Preis von 2.273 Euro pro Person. Anfang Mai des Jahres 
sagte das Reiseunternehmen die Reise ab und bot eine Umbuchung 
auf das Jahr 2009 oder wahlweise die Stornierung der Reise an. Der 
Mann entschied sich für die Stornierung und beanspruchte mit Sch-
reiben vom 28.5.2008 unter anderem Entschädigung wegen nutzlos 
aufgewendeter Urlaubszeit, die „ihm als Rentner und seiner Ehefrau 
als Hausfrau“ zustehe. Später trat seine Ehefrau ihren Anspruch aus 
dem Reisevertrag auf Schadensersatz wegen vergeblich aufgewen-
deter Urlaubszeit an ihn ab.

Das Reiseunternehmen zahlte dem Ehemann unter anderem eine 
Entschädigung in Höhe von 50 % des Reisepreises für eine Person 
(1.136,50 €). Die Zahlung einer entsprechenden Entschädigung für 
die Ehefrau lehnte es mit der Begründung ab, dieser Anspruch sei 
nicht wirksam innerhalb der im Bürgerlichen Gesetzbuch vorgese-
henen Frist von einem Monat nach vertraglich vorgesehener Been-
digung der Reise geltend gemacht worden. Der Ehemann habe keine 
Vollmacht gehabt, den Anspruch auch für seine Ehefrau geltend zu 
machen. Die Ehefrau habe das vollmachtlose Handeln auch nicht 
wirksam genehmigt.

Der BGH neigt zu der Auffassung, dass der Mann als Vertragspart-
ner des Reiseunternehmens ohnehin den Anspruch auf angemessene 
Entschädigung wegen der von seiner Ehefrau nutzlos aufgewende-
ten Urlaubszeit aus eigenem Recht geltend machen kann und dem 
nicht die „höchstpersönliche“ Natur des Entschädigungsanspruchs 
entgegensteht. Die gesetzliche Ausschlussfrist für die Geltendma-
chung des Entschädigungsanspruchs von einem Monat nach der 
vertraglich vorgesehenen Beendigung der Reise ist gewahrt, wenn 
der Anspruch innerhalb dieser Frist von einem vollmachtlosen Ver-
treter gegenüber dem Reiseveranstalter geltend gemacht und dies 
später genehmigt wird. Hierzu muss die Genehmigung nicht inner-
halb der Monatsfrist erfolgen. 

 2. Haftung von Luftfahrtunternehmen beim 
Verlust von Reisegepäck ist begrenzt

Nach dem EU-Recht gilt für die Haftung eines Luftfahrtunterneh-
mens der Union gegenüber Fluggästen und für deren Gepäck das 
Übereinkommen von Montreal. Dieses sieht vor, dass das Luftfahrt-
unternehmen bei der Beförderung von Reisegepäck für dessen Zer-
störung, Verlust, Beschädigung oder Verspätung nur bis zu einem 
Betrag von 1.000 Sonderziehungsrechten (künstliche Währungsein-
heit) je Reisenden haftet. Etwas anderes gilt, wenn der Reisende bei 
der Übergabe des Reisegepäcks an das Luftfahrtunternehmen das 
Interesse an der Ablieferung am Bestimmungsort betragsmäßig an-
gegeben und den verlangten Zuschlag entrichtet hat. Diese 1.000 
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Sondererziehungsrechte entsprechen ca. 1.130 €. Der Europäische 
Gerichtshof hat dazu weiterhin ausgeführt, dass es sich dabei um 
einen absoluten Höchstbetrag handelt, der sowohl immaterielle als 
auch materielle Schäden abdeckt.

3. Besserer Schutz vor Lockvogelangeboten 
bei Darlehen

   
Künftig werden Kreditnehmer besser als bisher vor unseriösen Lock-
vogelangeboten geschützt. Sie erhalten mehr Informationen und 
können so Kreditangebote besser miteinander vergleichen. Außer-
dem werden die Widerrufs- und Rückgaberechte bei Verbraucher-
verträgen vereinheitlicht. Nachfolgend soll auf die wichtigsten Än-
derungen in Kurzform hingewiesen werden:

1. Verbraucherdarlehen

• Information und Vertragserläuterung: Verbraucher werden 
künftig bereits vor Abschluss eines Darlehensvertrages über die 
wesentlichen Bestandteile des Kredits informiert. Das ermög-
licht ihnen, verschiedene Angebote zu vergleichen und eine 
fundierte Entscheidung zu treffen. Die Neuregelung setzt damit 
auf den verantwortungsbewussten und selbstständig handeln-
den Verbraucher. Sobald sich die Wahl eines bestimmten Kredits 
abzeichnet, müssen dem Verbraucher zusätzlich die Hauptmerk-
male des Vertrags erläutert werden.

• Werbung: Die Werbung für Darlehensverträge wird stärker reg-
lementiert. Wer für den Abschluss von Darlehensverträgen wirbt, 
darf nicht nur eine einzige Zahl herausstellen (etwa einen be-
sonders niedrigen Zinssatz). Vielmehr muss er auch die weiteren 
Kosten des Vertrags angeben und diese Angaben mit einem rea-
listischen Beispiel erläutern. Dadurch werden Lockvogelangebo-
te unterbunden und die Verbraucher in die Lage versetzt, anhand 
aussagekräftiger Informationen selbst die Vor- und Nachteile ei-
nes Vertragsabschlusses abzuwägen. 

• Muster für Verbraucherdarlehen: Künftig gelten für unter-
schiedliche Kreditverträge jeweils einheitliche Muster zur Un-
terrichtung der Verbraucher. Anhand dieser Muster werden 
sämtliche Kosten des Darlehens erkennbar. Unterschiedliche An-
gebote können besser als bisher miteinander verglichen werden. 
Die Muster gelten europaweit, sodass Kunden auch Angebote 
aus dem europäischen Ausland einholen und vergleichen kön-
nen. 

• Kündigung: Die Kündigung von Darlehensverträgen ist neu ge-
regelt. Kündigungen durch den Darlehensgeber sind bei unbe-
fristeten Verträgen nur noch zulässig, wenn eine Kündigungs-
frist von mindestens zwei Monaten vereinbart ist. Verbraucher 
können dagegen einen unbefristeten Vertrag jederzeit kündigen. 
Dabei darf die Kündigungsfrist für den Verbraucher einen Mo-
nat nicht überschreiten. Bei befristeten Verträgen, die nicht 
durch ein Grundpfandrecht wie eine Grundschuld oder Hypo-
thek gesichert sind, dürfen Verbraucher das Darlehen künftig 
jederzeit ganz oder teilweise zurückzahlen. Verlangt der Dar-
lehensgeber in einem solchen Fall eine Vorfälligkeitsentschädi-
gung, ist diese auf höchstens ein Prozent des vorzeitig zurück-
gezahlten Betrages beschränkt. 

Von den Neuregelungen werden nicht nur reine Darlehensverträge, 
sondern auch andere Finanzierungsgeschäfte erfasst. Damit werden 
Verbraucher bei Teilzahlungsgeschäften und bei Finanzierungslea-
singverträgen grundsätzlich ebenso geschützt wie bei Verbraucher-
darlehensverträgen.

2. Widerrufs- und Rückgaberecht

Die bereits bestehenden Vorschriften über das Widerrufs- und Rück-
gaberecht wurden neu geordnet. Dies führt zu mehr Rechtssicher-
heit, und zwar nicht nur bei Verbraucherverträgen, sondern auch bei 
Versicherungsverträgen. Unternehmer, die für ihre Belehrungen über 
das Widerrufs- und Rückgaberecht die neuen Muster verwenden, 
müssen künftig keine wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen oder 
unbefristete Widerrufs- bzw. Rückgaberechte mehr fürchten. Zudem 
gelten bei Fernabsatzgeschäften über eine Internetauktionsplatt-
form und solchen in einem herkömmlichen Internetshop weitgehend 
gleiche Widerrufsfristen und Widerrufsfolgen.

4. Aufklärungspfl icht über so genannte 
Rückvergütungen

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte über die Frage zu entscheiden, 
ab welchem Zeitpunkt für Kreditinstitute die ihnen obliegende Ver-
pfl ichtung zur Aufklärung über sog. Rückvergütungen erkennbar 
sein musste und sie deshalb im Falle einer Nichtaufklärung ein Ver-
schulden trifft. 

Eine Rückvergütung liegt vor, wenn die beratende Bank, die Fonds-
anteile empfi ehlt, von den Ausgabeaufschlägen und Verwaltungs-
kosten der Fondsgesellschaften, die der Bankkunde an die Fonds-
gesellschaft zu zahlen hat, hinter dem Rücken des Kunden von der 
Fondsgesellschaft einen Teil als Provision rückvergütet erhält. In 
solchen Fällen hat die Bank ein für den Kunden nicht erkennbares 
Interesse daran, gerade diese Beteiligung zu empfehlen.

In dem zugrunde liegenden Fall verlangte ein Bankkunde von seiner 
Sparkasse Schadensersatz wegen fehlerhafter Anlageberatung. Er 
zeichnete auf Empfehlung der Bank in den Jahren 1997 und 1998 
mehrere Fondsbeteiligungen, wobei die Bank den Anleger nicht im 
Einzelnen darüber aufklärte, dass bzw. in welcher Höhe ihr dabei die 
von dem Anleger an die Fondsgesellschaften gezahlten Ausgabeauf-
schläge als sog. Rückvergütungen zufl ossen.

Der BGH hat mit Urteil vom 29.6.2010 entschieden, dass für Kre-
ditinstitute bereits auf der Grundlage von zwei Urteilen des Bun-
desgerichtshofs aus den Jahren 1989 und 1990 eine entsprechende 
Aufklärungspfl icht erkennbar war, sodass die Verletzung der Hin-
weispfl icht als schuldhaft anzusehen ist. Somit haben Kreditinsti-
tute die Pfl icht zur Aufklärung über sog. Rückvergütungen bereits 
ab dem Jahr 1990 schuldhaft verletzt.

5. Änderung der AGB bei den Banken 

Durch die Umsetzung der EU-Richtlinie für Zahlungsdienste haben 
die Banken auch ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
angepasst. Aufgrund der Änderungen bei Überweisungen und Ein-
zahlungen müssen die Bankkunden hier künftig genauer aufpassen. 
Die Hausbank ist jetzt nicht mehr verpfl ichtet, die Kontonummer 
beziehungsweise die Bankleitzahl mit dem Empfängernamen abzu-
gleichen. Diese Änderungen gelten sowohl für Überweisungen am 
SB-Terminal oder Überweisungsbelege aus Papier (die der Kunde in 
den Hausbriefkasten einwirft) sowie für Einzahlungen.

Hat der Kunde einen Fehler bei der Kontonummer oder der Bank-
leitzahl bemerkt, sollte er seine Hausbank so schnell wie möglich 
darüber informieren. Geschieht dies noch am selben Tag, kann 
diese möglicherweise die Gutschrift auf das angegebene (falsche) 
Empfänger-Konto stoppen oder gar stornieren. Wird der Fehler erst 



ein paar Tage später entdeckt, sollte sich der Bankkunde ebenfalls 
unverzüglich zu seiner Hausbank begeben und sie darüber informie-
ren. Die Hausbank ist gesetzlich dazu verpfl ichtet, dem Bankkunden 
bei der Wiederbeschaffung des Geldes zu helfen. Es wird allerdings 
dann problematisch, wenn sich der falsche Zahlungsempfänger und 
seine Hausbank nicht kooperativ verhalten. Die Bank des falschen 
Empfängers kann zwar angeschrieben  und darum gebeten werden, 
den Brief an den Inhaber des Empfängerkontos weiterzuleiten. Sie 
darf das Geld aber nicht ohne dessen Zustimmung zurückbuchen. 
Weigert sich der Empfänger das Geld zurückzuüberweisen, so bleibt 
dem Betroffenen nur der Weg, anwaltlichen Rat einzuholen und im 
schlimmsten Fall vor Gericht zu ziehen.

Anmerkung: Einige Banken berechnen bereits für die Recherche Ge-
bühren. Diese sind von Geldinstitut zu Geldinstitut unterschiedlich 
und betragen teilweise bis zu 35 €.

So können Überweisungsfehler vermieden werden: 

• Überprüfen Sie jede Überweisung, egal ob als Überweisungsbe-
leg, am SB-Terminal in der Bank oder per Online-Banking mehr-
fach, bevor Sie sie abgeben. Dabei müssen mindestens Empfän-
gername, Bankleitzahl und die Kontonummer sowie der Betrag 
korrekt sein.

• Für Nutzer von Online-Banking bietet es sich an, Überwei-
sungsvorlagen für häufi g vorkommende Empfänger anzulegen. 
In diesem Fall müssen die – richtigen – Kontodaten nur einmal 
eingegeben werden. Bei jeder folgenden Überweisung an den 
Empfänger muss nur noch die Vorlage hergenommen und der 
Überweisungsbetrag eingetragen werden.

• Am SB-Terminal in der Bank wird dem Kunden nach Eingabe 
seiner Empfängerdaten die elektronische Überweisung vor dem 
Absenden noch einmal aufgezeigt. Somit kann und sollte er die 
Daten erneut prüfen und eventuell richtigstellen.

6. Wohnungsmieter muss die Möglichkeit 
haben, Schönheitsreparaturen in Eigen-
leistung durchzuführen 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 9.6.2010 entschieden, dass 
eine Klausel in einem Wohnraummietvertrag wegen unangemesse-
ner Benachteiligung des Mieters unwirksam ist, wenn dem Mieter 
durch die Klausel die Pfl icht zur Vornahme von Schönheitsrepara-
turen auferlegt wird, ohne dass ihm die Möglichkeit zur Vornahme 
dieser Arbeiten in Eigenleistung offensteht. 

In einem Fall aus der Praxis enthielt der Mietvertrag zu den Schön-
heitsreparaturen folgende Bestimmungen: „Der Mieter ist verpfl ich-
tet, die Schönheitsreparaturen, wie z. B. das Kalken, Anstreichen 
oder Tapezieren der Wände und Decken, das Streichen und die Be-
handlung der Fußböden, der Fenster und der Türen, in der Wohnung 
ausführen zu lassen, (…)“ 

Der BGH stellt hier klar, dass die Mieter nicht zur Vornahme von 
Schönheitsreparaturen verpfl ichtet waren. Die im entschiedenen 
Fall verwendete Klausel zu den Schönheitsreparaturen kann auf-
grund ihres Wortlauts („ausführen zu lassen“) jedenfalls auch dahin 
verstanden werden, dass der Mieter unter Ausschluss der Möglich-
keit einer Selbstvornahme die Arbeiten durch einen Fachhandwerker 
ausführen lassen muss. In dieser hier maßgeblichen – „kundenfeind-
lichsten“ – Auslegung hält die Klausel einer Inhaltskontrolle nach 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch nicht stand.

Zwar ist nach der Rechtsprechung des BGH die formularvertragli-
che Überwälzung der nach dem Gesetz dem Vermieter obliegenden 

Pfl icht zur Vornahme von Schönheitsreparaturen auf den Mieter 
grundsätzlich zulässig. Allerdings hat der BGH zugleich darauf hin-
gewiesen, dass die zur Verkehrssitte gewordene Praxis einer Über-
wälzung der Schönheitsreparaturen auf den Mieter auch dadurch 
geprägt ist, dass der Mieter die ihm übertragenen Schönheitsre-
paraturen in Eigenleistung ausführen kann. Wird dem Mieter die 
Möglichkeit einer Vornahme der Schönheitsreparaturen in Eigen-
leistung – gegebenenfalls durch Hinzuziehung von Verwandten und 
Bekannten – genommen, stellt die Überwälzung dieser Arbeiten 
eine unangemessene Benachteiligung des Mieters dar. Denn Schön-
heitsreparaturen sind – gleich ob sie der Mieter oder der Vermieter 
durchführen muss – lediglich fachgerecht in mittlerer Art und Güte 
auszuführen. Das setzt aber nicht zwingend die Beauftragung einer 
Fachfi rma voraus.

7. Mietminderung bei Problemen
mit dem Schallschutz 

Ein Mieter kann ohne besondere vertragliche Regelung nicht erwar-
ten, dass seine Wohnung einen Schallschutz aufweist, der über die 
Einhaltung der zur Zeit der Errichtung des Gebäudes geltenden DIN-
Vorschriften hinausgeht. 

In dem Fall aus der Praxis hatte ein Ehepaar eine Wohnung in einem 
in den Jahren 2001/2002 errichteten Mehrfamilienhaus gemietet. 
Die Vermieter machen Mietrückstände für die Monate April 2006 bis 
einschließlich Dezember 2007 von insgesamt 1.701 € geltend. Um 
diesen Betrag (10 % der Bruttomiete) hatten die Mieter die Miete 
unter anderem wegen Mängeln der Trittschalldämmung ihrer Woh-
nung zur darüberliegenden Wohnung gemindert. 

Die Richter des Bundesgerichtshofs haben in diesem Fall einen Man-
gel der Wohnung wegen nicht ausreichender Trittschalldämmung 
verneint. Mehr als die Einhaltung der zur Zeit der Errichtung des 
Gebäudes geltenden DIN 4109 zum Schallschutz konnten die 
Mieter nicht erwarten. 

Fehlen vertragliche Vereinbarungen zur Beschaffenheit einer Woh-
nung, kann der Mieter erwarten, dass die von ihm angemieteten 
Räume einen Wohnstandard aufweisen, der bei vergleichbaren Woh-
nungen üblich ist. Dabei sind insbesondere das Alter, die Ausstattung 
und die Art des Gebäudes, aber auch die Höhe der Miete und eine 
eventuelle Ortssitte zu berücksichtigen. Gibt es zu bestimmten An-
forderungen an den Wohnstandard technische Normen, so ist (je-
denfalls) deren Einhaltung vom Vermieter geschuldet. Dabei ist der 
bei Errichtung des Gebäudes geltende Maßstab anzulegen. 

8. Kündigung wegen Privatnutzung 
des Internets

In einem Fall aus der betrieblichen Praxis stand einem Arbeitnehmer 
zur Durchführung der anfallenden Arbeiten ein Computer mit Zu-
gang zum Internet zur Verfügung. Im August 2004 unterschrieb der 
Arbeitnehmer eine Mitarbeitererklärung Internet/PC-Nutzung, die 
unter 1. folgende Regelung enthält: 

„Der Zugang zum Internet und E-Mail ist nur zu dienstlichen Zwe-
cken gestattet. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch – insbeson-
dere zu privaten Zwecken – ist ausdrücklich verboten. Verstöße ge-
gen diese Anweisung werden ohne Ausnahme mit arbeitsrechtlichen 
Mitteln sanktioniert und führen – insbesondere bei Nutzung von kri-
minellen, pornografi schen, rechts- oder linksradikalen Inhalten – zur 
außerordentlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses.“



Im Februar 2009 wurde dem Arbeitnehmer wegen Verletzung der 
Arbeitspfl icht (Privatnutzung des Internets) gekündigt.

Die Richter des Landesarbeitsgerichts Mainz kamen in diesem Fall 
jedoch zu dem Entschluss, dass die Kündigung unwirksam ist, da 
in der Kündigung nur pauschal auf eine Verletzung der Arbeits-
pfl icht verwiesen wurde. So ist beispielsweise in den Pausenzeiten 
keine Arbeitspfl ichtverletzung möglich. Bei den übrigen aufge-
zählten Zugriffen während der Arbeitszeit fehlte es an einem Vor-
trag dazu, wir lange der Arbeitnehmer im Internet verweilte.

Ferner setzt eine Kündigung wegen Arbeitsvertragspfl ichtverletzung 
regelmäßig eine Abmahnung voraus. Liegt eine ordnungsgemäße 
Abmahnung vor und verletzt der Arbeitnehmer erneut seine ver-
traglichen Verpfl ichtungen, kann regelmäßig davon ausgegangen 
werden, es werde auch zukünftig zu weiteren Vertragsstörungen 
kommen. Wegen einer Pfl ichtverletzung im Verhaltensbereich bedarf 
es nur dann keiner Abmahnung, wenn im Einzelfall besondere Um-
stände vorgelegen haben, aufgrund derer eine Abmahnung als nicht 
Erfolg versprechend angesehen werden kann. Dies ist insbesondere 
dann anzunehmen, wenn erkennbar ist, dass der Arbeitnehmer nicht 
gewillt ist, sich vertragsgerecht zu verhalten. Nur besonders schwere 
Vorwürfe bedürfen keiner Abmahnung, weil hier der Arbeitnehmer 
von vornherein nicht mit einer Billigung seines Verhaltens rechnen 
kann. Nach Auffassung der Richter bestanden keine ausreichenden 
Anhaltspunkte dafür, dass hier eine Abmahnung nicht von Erfolg ge-
krönt gewesen wäre.

9. Umsetzung ohne Zustimmung 
des Arbeitnehmers 

Grundsätzlich kann der Arbeitgeber aufgrund seines Weisungsrechts 
bestimmen, auf welchem Arbeitsplatz ein Arbeitnehmer eingesetzt 
wird. Möchte demnach ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer inner-
halb des Betriebes versetzen, so ist dies i. d. R. auch ohne Zustim-
mung des betroffenen Mitarbeiters möglich. 

Entsprechend der Gewerbeordnung hat der Arbeitgeber sein Wei-
sungsrecht nach billigem Ermessen auszuüben. Auch wenn eine Um-
setzung nach dem Arbeitsvertrag zulässig ist, muss die Ausübung 
des Direktionsrechts billigem Ermessen entsprechen. Eine Leistungs-
bestimmung entspricht billigem Ermessen, wenn die wesentlichen 
Umstände des Falls abgewogen und die beiderseitigen Interessen 
angemessen berücksichtigt worden sind. 

Ob die beiderseitigen Interessen angemessen berücksichtigt worden 
sind, unterliegt der gerichtlichen Kontrolle. Die Leistungsbestim-
mung nach billigem Ermessen verlangt eine Abwägung der wech-

selseitigen Interessen nach den verfassungsrechtlichen und gesetz-
lichen Wertentscheidungen, den allgemeinen Wertungsgrundsätzen 
der Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit sowie der Verkehrssitte 
und Zumutbarkeit. Das gebietet eine Berücksichtigung und Verwer-
tung der Interessen unter Abwägung aller Umstände des Einzelfalls.

Die Umsetzung eines Mitarbeiters ohne Zustimmung ist allerdings 
nicht erlaubt, wenn im Arbeitsvertrag der Arbeitsplatz genau 
festgelegt ist.

10. Auskunftsanspruch eines abgelehnten 
Stellenbewerbers 

Das Bundesarbeitsgericht hat dem Gerichtshof der Europäischen 
Union folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt: Gebietet es 
das Gemeinschaftsrecht, einem Bewerber, der darlegt, dass er die 
Voraussetzungen für eine von einem Arbeitgeber ausgeschriebene 
Stelle erfüllt, dessen Bewerbung jedoch nicht berücksichtigt wurde, 
gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf Auskunft einzuräumen, 
ob dieser einen anderen Bewerber eingestellt hat, und wenn ja, auf-
grund welcher Kriterien diese Einstellung erfolgt ist?

In einem Fall aus der Praxis hatte sich eine 1961 in Russland gebo-
rene Frau im Jahre 2006 auf die ausgeschriebene Stelle eines/einer 
Softwareentwicklers/in erfolglos beworben. Das Unternehmen teilte 
ihr nicht mit, ob sie einen anderen Bewerber eingestellt hatte und 
gegebenenfalls, welche Kriterien für diese Entscheidung maßgeblich 
waren. Die Frau behauptet, sie habe die Voraussetzungen für die aus-
geschriebene Stelle erfüllt und sei lediglich wegen ihres Geschlechts, 
ihres Alters und ihrer Herkunft nicht zu einem Vorstellungsgespräch 
eingeladen und damit unter Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz diskriminiert worden. Sie hat von dem Unterneh-
men eine angemessene Entschädigung in Geld verlangt.

Das Bundesarbeitsgericht sah sich an einer abschließenden Sach-
entscheidung gehindert, weil eine solche von einer dem Gerichtshof 
der Europäischen Union obliegenden Auslegung des Gemeinschafts-
rechts abhängt.

Die Bewerberin hat zwar auf ihr Geschlecht, ihr Alter und ihre Her-
kunft hingewiesen, jedoch keine ausreichenden Indizien dargelegt, 
welche eine Benachteiligung vermuten lassen und die zu einer Be-
weislast des Unternehmens führen würden, dass kein Verstoß gegen 
die Bestimmungen zum Schutz vor Benachteiligungen vorgelegen 
hat. Einen Anspruch der Bewerberin auf Auskunft gegen die Firma, 
ob diese einen anderen Bewerber eingestellt hat und gegebenenfalls 
aufgrund welcher Kriterien, sieht das Bundesarbeitsgericht nach na-
tionalem Recht nicht.

Basiszinssatz: seit 1.1.2010 = 0,12 % 1.7. – 31.12.2009 = 0,12 % 1.1. – 30.6.2009 = 1,62 % 
(§ 247 Abs. 1 BGB) Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB; seit 1.1.2002) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 2010: Juli = 108,4; Juni =108,1; Mai = 108,0; April = 107,9; März = 108,0; Februar = 107,5;  
2005 = 100 Januar = 107,1

  Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter:
  http://www.destatis.de – Konjukturindikatoren – Verbraucherpreisindex

  Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann!
  Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
 Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


